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Krakau, am 17.12.2025 

Betreff: Voranschlag 2026 

Kundmachung 
gern. § 76 Abs. 3, Steiermärkische Gemeindeordnung 1967, i.d.g.F. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Krakau hat in seiner Sitzung am 17.12.2025 folgende 
Beschlüsse gefasst: 

Tagesordnungspunkt 5, Beschluss des Voranschlagsentwurfes 2026 mit 
folgenden Beträgen: 

A. Ergebnishaushalt: 

Summe Erträge 3.645.000 

Summe Aufrendungen 3.996.000 

Nettoergebnis -351.000 
Summe Haushaltsrücklagen 351.000 
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von 
Haushaltsrücklagen 0 

B. Finanzierungshaushalt: 

Summe Einzahlungen operative Gebarung 3.483.700 
Summe Auszahlungen operative Gebarung 3.347.100 
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) 136.600 
Summe Einzahlungen investive Gebarung 90.000 
Summe Auszahlungen investive Gebarung 369.500 
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) -279.500 
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -142.900 
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 

Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 342.800 

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) -342.800 
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 
+ Saldo 4) -485.700 
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Der Bürgermeister: 

(Gerhard Stolz) 

Weiters wurden gem. § 76 Abs. 2 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967, 
i.d.g.F. folgende Beschlüsse gefasst: 

Tagesordnungspunkt 6: Festsetzung der Hebesätze gir Grundsteuer A und B 
und der gemeindeeigenen Abgaben 
Tagesordnungspunkt 7: Beschlussfassung über Kassenstärker 
Tagesordnungspunkt 8: Gesamtbetrag der Darlehen und 
Zahlungsverpflichtungen 
Tagesordnungspunkt 9: Beschlussfassung Stellenplan 
Tagesordnungspunkt 10: Beschlussfassung Nachweis über 
Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 
Tagesordnungspunkt 11: Beschlussfassung Mittelfristiger Haushaltsplan 

Der Voranschlag, sowie die Beschlüsse gern. § 76 Abs. 2 Steiermärkische 
Gemeindeordnung 1967, i.d.g.F., liegen vom Tag des Anschlages dieser 
Kundmachung, durch zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen 
Einsicht auf. 

Angeschlagen am: 17.12.2025 

Abgenommen am: 
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